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Synopse zur  
1. Nachtragssatzung 

zur Entwässerungssatzung der Stadt Niederkassel vom 16.12.2010 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(2) Die Stadt stellt zum Zweck der Ab-

wasserbeseitigung in ihrem Gebiet und 
zum Zweck der Verwertung oder Be-
seitigung der bei der städtischen Ab-
wasserbeseitigung anfallen- den Rück-
stände die erforderlichen dezentralen 
und zentralen Anlagen als öffentliche 
Einrichtung zur Verfügung (öffentliche 
Abwasseranlagen). Die öffentlichen de-
zentralen und zentralen Abwasseranla-
gen bilden eine rechtliche und wirt-
schaftliche Einheit. 

 

§ 1 
Allgemeines 

 
(2) Die Stadt stellt zum Zweck der Abwas-

serbeseitigung in ihrem Gebiet und zum 
Zweck der Verwertung oder Beseiti-
gung der bei der städtischen Abwasser-
beseitigung anfallen- den Rückstände 
die erforderlichen dezentralen und 
zentralen Anlagen als öffentliche Ein-
richtung zur Verfügung (öffentliche 
Abwasseranlagen). Zur öffentlichen 
Abwasseranlage gehören auch dezen-
trale öffentliche Versickerungsanlagen 
für Niederschlagswasser. Die öffentli-
chen dezentralen und zentralen Abwas-
seranlagen bilden eine rechtliche und 
wirtschaftliche Einheit. 

 
 

§ 8 
Abscheideanlagen 

 
 

(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie 
Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder 
Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser 
ist vor der Einleitung in die öffentliche 
Abwasseranlage in entsprechende Ab-
scheider einzuleiten und dort zu behan-
deln. Für fetthaltiges häusliches Ab-
wasser gilt dies jedoch nur, wenn die 
Stadt im Einzelfall verlangt, dass auch 
dieses Abwasser in entsprechende Ab-
scheider einzuleiten und dort zu behan-
deln ist. 

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlags-

wasser kann von der Stadt eine Vorbe-
handlung auf dem Grundstück des 
Grundstückseigentümers in einer von 
ihm zu errichtenden und zu betreiben-
den Abscheideanlage angeordnet wer-
den, wenn der Verschmutzungsgrad 
des Niederschlagswassers für die Stadt 
eine Pflicht zur Vorbehandlung auslöst. 

 
 

 
§ 8 

Abscheide- und sonstige Vorbehandlungs-
anlagen 

 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie 

Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder 
Schmieröl sowie fetthaltiges Abwasser 
ist vor der Einleitung in die öffentliche 
Abwasseranlage in entsprechende Ab-
scheider einzuleiten und dort zu be-
handeln. Für fetthaltiges häusliches 
Abwasser gilt dieses jedoch nur, wenn 
die Stadt im Einzelfall verlangt, dass 
auch dieses Abwasser in entsprechen-
de Abscheider einzuleiten und dort zu 
behandeln ist.  

 
(2) Für die Einleitung von Niederschlags-

wasser kann von der Stadt eine Vor-
behandlung (Vorreinigung) auf dem 
Grundstück des Anschlussnehmers in 
einer von ihm zu errichtenden und zu 
betreibenden Abscheide- oder sonsti-
gen Vorbehandlungsanlage angeord-
net werden, wenn der Verschmut-
zungsgrad des Niederschlagswassers 
für die Stadt eine Pflicht zur Vorbe-
handlung nach dem sog. Trenn-Erlass 
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(3) Die Abscheider und deren Betrieb müs-

sen den einschlägigen technischen und 
rechtli- chen Anforderungen entspre-
chen. Die Stadt kann darüber hinausge-
hende Anforderun- gen an den Bau, den 
Betrieb und die Unterhaltung der Ab-
scheider stellen, sofern diese im Einzel-
fall zum Schutz der öffentlichen Abwas-
seranlage erforderlich ist 

 
 
(4) Das Abscheidegut ist in Übereinstim-

mung mit den abfallrechtlichen Vor-
schriften zu entsorgen und darf der 
öffentlichen Abwasseranlage nicht zu-
geführt werden. 

 
 

vom 26.05.2004 (MinBl. NRW 2004, S. 
583ff.) auslöst. Die vorstehende Vor-
behandlungspflicht gilt insbesondere 
für Straßenbaulastträger, die das 
Straßenoberflächenwasser in die öf-
fentliche Abwasseranlage einleiten.  

 
(3) Stoffe aus Verarbeitungsbetrieben tie-

rischer Nebenprodukte und von 
Schlachtabwässern aus Schlachthöfen 
nach den Artikeln 8, 9 und 10 (Materi-
al der Kategorien 1, 2 und 3) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1069/2009 müssen 
durch den Anschlussnehmer durch ein 
Feststoffrückhaltesystem mit einer 
maximalen Maschenweite von 2 mm 
geführt werden.  

 
(4) Die Abscheider- und sonstigen Vorbe-

handlungsanlagen und deren Betrieb 
müssen den einschlägigen technischen 
und rechtlichen Anforderungen ent-
sprechen. Die Stadt kann darüber hi-
nausgehende Anforderungen an den 
Bau, den Betrieb und die Unterhaltung 
der Abscheider stellen, sofern dies im 
Einzelfall zum Schutz der öffentlichen 
Abwasseranlage erforderlich ist.  

 
(5) Das Abscheidegut oder die Stoffe, die 

bei der Vorbehandlung anfallen, sind 
in Übereinstimmung mit den abfall-
rechtlichen Vorschriften zu entsorgen 
und dürfen der öffentlichen Ab-
wasseranlage nicht zugeführt werden.  

 
 

§ 10  
Genehmigungen von Grundstücks-

kläreinrichtungen 
 
(3) Eine Grundstückskläreinrichtung muss 

nach den bauaufsichtlichen Bestim-
mungen und den anerkannten Regeln 
der Abwassertechnik hergestellt und 
betrieben werden (vgl.§ 61 a LWG 
NRW). Die Einleitung von Nieder-
schlagswasser in die Absetzanlage ist 
nicht zulässig. 

 

 
§ 10  

Genehmigungen von Grundstücks-
kläreinrichtungen 

 
(3) Eine Grundstückskläreinrichtung muss 

nach den bauaufsichtlichen Bestim-
mungen und den anerkannten Regeln 
der Abwassertechnik hergestellt und 
betrieben werden (vgl.§ 61 LWG 
NRW und SüwVO Abw NRW 2013). 
Die Einleitung von Niederschlags-
wasser in die Absetzanlage ist nicht 
zulässig. 
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§ 16 
Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasser-

leitungen 
 

(1) Für die Dichtheitsprüfung privater 
Abwasserleitungen gelten die Bestim-
mungen des § 61 a Abs. 3-7 LWG 
NRW. Für welche Grundstücke und zu 
welchem Zeitpunkt eine Dichtheitsprü-
fung bei privaten Abwasserleitungen 
durchzuführen ist, ergibt sich aus § 61 
a Abs. 3-6 LWG NRW sowie einer ge-
sonderten Satzung der Stadt. 

 
 
 
 
 
 
 

 
(2) Die Dichtheitsprüfungen dürfen nur 

durch Sachkundige nach § 61 a Abs. 6 
LWG NRW durchgeführt werden. 

 

§ 16 
Zustands- und Funktionsprüfung bei  

privaten Abwasserleitungen 
 
(1) Für die Zustands- und Funktions-

prüfung bei privaten Abwasserleitun-
gen gilt die Verordnung zur Selbst-
überwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüberwachungsverordnung Ab-
wasser – SüwVO Abw NRW 2013). 
Private Abwasserleitungen sind gemäß 
den §§ 60, 61 WHG, § 61 Abs. 1 LWG 
NRW, § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW 
2013 so zu errichten und zu betreiben, 
dass die Anforderungen an die Abwas-
serbeseitigung eingehalten werden. 
Hierzu gehört auch die ordnungsge-
mäße Erfüllung der Abwasserüberlas-
sungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG 
NRW gegenüber der Stadt. 

 
(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an 

privaten Abwasserleitungen dürfen 
nur durch anerkannte Sachkundige 
gemäß § 12 SüwVO Abw NRW 2013 
durchgeführt werden.  

 
(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW 

2013 sind im Erdreich oder unzugäng-
lich verlegte private Abwasserleitun-
gen zum Sammeln oder Fortleiten von 
Schmutzwasser oder mit diesem ver-
mischten Niederschlagswasser ein-
schließlich verzweigter Leitungen un-
ter der Keller-Bodenplatte oder der 
Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller 
sowie zugehörige Einsteigeschächte 
oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. 
Ausgenommen von der Prüfpflicht 
sind nach  § 7 Satz 2 SüwV Abw NRW 
Abwasserleitungen, die zur alleinigen 
Ableitung von Niederschlagswasser 
dienen und Leitungen, die in dichten 
Schutzrohren so verlegt sind, dass aus-
tretendes Abwasser aufgefangen und 
erkannt wird. 

 
(4) Für welche Grundstücke und zu wel-

chem Zeitpunkt eine Zustands- und 
Funktionsprüfung bei privaten Ab-
wasserleitungen durchzuführen ist, er-
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gibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO 
Abw NRW 2013. Nach § 8 Abs. 2 
SüwV Abw NRW 2013 hat der Eigen-
tümer des Grundstücks bzw. nach § 8 
Abs. 6 SüwVO Abw NRW 2013 der 
Erbbauberechtigte private Abwasser-
leitungen, die Schmutzwasser führen, 
nach ihrer Errichtung oder nach ihrer 
wesentlichen Änderung unverzüglich 
von Sachkundigen nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik auf 
deren Zustand und Funktionstüchtig-
keit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht 
und Prüffristen für bestehende Ab-
wasserleitungen ergeben sich im Übri-
gen aus § 8 Abs. 3 und Abs. 4 SüwVO 
Abw NRW 2013.  

 
(5) Zustands- und Funktionsprüfungen 

müssen nach § 9 Abs. 1 SüwVO Abw 
NRW 2013 nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik durchge-
führt werden. Nach § 8 Abs. 1 Satz 4 
SüwVO Abw NRW 2013 gelten die 
DIN 1986 Teil 30 und die DIN EN 1610 
als allgemein anerkannte Regeln der 
Technik, soweit die SüwVO Abw 
NRW 2013 keine abweichenden Rege-
lungen trifft. Demnach sind im Stadt-
gebiet Niederkassel folgende Prüfver-
fahren zugelassen: 

 
a) Bei Neubauten und wesentlichen  

Änderungen der Entwässerungsanlage 
• Druckprüfung mit Wasser oder Luft 
(DIN EN 1610) 

 
b) In allen anderen Fällen  

• Optische Inspektion / Prüfung (TV-
Untersuchung) (DIN EN 13508-2 und 
DIN 1986-30) 
• Drucklose Prüfung mit Wasser  
(DIN 1986-30) 
• Druckprüfung mit Wasser oder Luft 
(DIN EN 1610) 
 

(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw 
NRW 2013 ist das Ergebnis der Zu-
stands- und Funktionsprüfung in einer 
Bescheinigung gemäß Anlage 2 der 
SüwVO Abw NRW 2013 zu dokumen-
tieren. Dabei sind der Bescheinigung 
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ein Lageplan mit allen Schmutz- und 
Mischwasserleitungen beizufügen. 
Diese Bescheinigung nebst Anlage ist 
der Stadt durch den Grundstücksei-
gentümer oder Erbbauberechtigten 
(§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 8 SüwVO Abw 
NRW 2013) spätestens 1 Monat nach 
Prüfung des Sachkundigen vorzulegen. 

 
(7) Private Abwasserleitungen, die nach 

dem 01.01.1996 auf Zustand- und 
Funktionstüchtigkeit geprüft worden 
sind, bedürfen nach §11 SüwVO Abw 
NRW 2013 keiner erneuten Prüfung, 
sofern Prüfung und Prüfbescheinigung 
den zum Zeitpunkt der Prüfung gel-
tenden Anforderungen entsprochen 
haben. 

 
(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der 

Sanierungszeitpunkt ergeben sich 
grundsätzlich aus § 10 Abs. 1 und 2 
SüwVO Abw NRW wie folgt: 
Bei Schäden der Schadenskategorie A 
(große Schäden) ist eine Sanierung in-
nerhalb von 6 Monaten durchzu-
führen. 
Bei mittelschweren Schäden (Scha-
denskategorie B) ist eine Sanierung 
innerhalb von 10 Jahren abzu-
schließen. 
Bei geringen Schäden (Schadenskate-
gorie C) kann die Beurteilung einer 
Notwendigkeit der Sanierung im 
Rahmen der wiederkehrenden Prü-
fung erfolgen. 
Innerhalb der Fristen der Schadenska-
tegorie A bzw. B ist nach erfolgter Sa-
nierung eine erneute Bescheinigung 
der Zustands- und Funktionsprüfung 
vorzulegen. Die Art des Prüfverfah-
rens ist durch den Sachkundigen fest-
zulegen. 
Über mögliche Abweichungen von den 
Sanierungsfristen in § 10 Abs. 1 Süw-
VO Abw NRW 2013 kann die Stadt 
gemäß § 10 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw 
NRW 2013 nach pflichtgemäßem Er-
messen im Einzelfall entscheiden. 
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§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  
14. § 16 

Abwasserleitungen nicht nach § 61 a 
Abs. 4 LWG NRW bei deren Errichtung 
oder Änderung oder bei bestehenden 
Abwasserleitungen bis zu der in der 
jeweiligen Satzung festgelegten Be-
fristung auf Dichtigkeit prüfen lässt. 

 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1)  
14. § 16 

Abwasserleitungen nicht nach § 61 
LWG NRW, bei deren Errichtung o-
der Änderung auf Dichtheit prüfen 
lässt oder bei bestehenden Abwasser-
leitungen bis zu der in der SüwVO 
Abw NRW 2013 festgelegten Be-
fristung auf Zustand und Funktion 
prüfen lässt und die Bescheinigung 
über das Ergebnis nicht vorlegt. 

 
  
 


